( Bürgerhaushalte  
( In zwei Berliner Bezirken – federführend im Bezirk Lichtenberg von Berlin unter Beteiligung des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf von Berlin – werden seit 2006 die Haushalte für das Jahr 2007 und die nachfolgenden Jahre unter enger Beteiligung der Bevölkerung aufgestellt, durchgeführt und kontrolliert (Bürgerhaushalt). In Treptow-Köpenick wird für 2008 ein Bürgerhaushalt geplant. In vier weiteren Bezirken wurden bzw. werden Elemente des Bürgerhaushaltes (Bürgerbeteiligung, Transparenz) realisiert.  

( Bürgerhaushalte werden in der ganzen Welt – darunter in mehr als vierzig deutschen Städten – bereits praktiziert. Vor allem die Erfahrungen aus dem Berliner Modellbezirk Lichtenberg haben weit über die Grenzen Berlins – und auch der Bundesrepublik – hinaus große Beachtung gefunden, weil es sich hier um einen Bezirk mit ca. 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern handelt und weil die erklärte Absicht der rot-roten Koalition darin besteht, dieses Modell auf andere Bezirke und auch auf die gesamte Stadt (3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner) auszudehnen. 

( Die wichtigsten Ansprüche der Linkspartei – und diese sind vor allem in Lichtenberg realisiert worden – sind:

1. Die Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner muss direkten Einfluss auf den eigentlichen Entscheidungsprozess über den Jahreshaushalt haben. Die letztendliche Entscheidung über den Bezirkshaushalt trifft die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). In Lichtenberg haben sich alle Fraktionen der BVV öffentlich verpflichtet, den Anregungen der Bürgerinnen und Bürger zu folgen bzw. – sollten Bürgervorschläge nicht realisierbar sein – öffentlich und nachvollziehbar zu begründen, warum einem Vorschlag nicht gefolgt werden konnte. Nach der Votierung zu den einzelnen Vorschlägen begleitet eine Bürgerjury den weiteren Prozess.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner müssen über alle finanziellen Mittel entscheiden können, die im Ermessen der BVV liegen. Deshalb stehen in Lichtenberg sämtliche durch den Bezirk steuerbaren Mittel (die immerhin einen Umfang von 30 Millionen Euro umfassen) zur Disposition. Dazu wurden ab dem Jahre 2006 die Einwohnerinnen und Einwohner ebenfalls aufgefordert, Vorschläge für die Investitionsplanung 2008 – 2012 zu unterbreiten.

3. Es muss eine Formenvielfalt der Bürgerbeteiligung geben. In Lichtenberg können Vorschläge prinzipiell über drei Wege unterbreitet werden: auf schriftlichem Wege (wobei ca. 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch Zufallsgenerator ausgesucht und direkt angeschrieben wurden), über das Internet und im Rahmen von dezentral durchgeführten Einwohnerversammlungen. Allerdings braucht jeder Vorschlag, damit er in die weitere Wertung kommt, eine gewisse Anzahl von Unterstützungen. Die öffentlichen Eröffnungs- und die Abschlussveranstaltung für die Bürgerbeteiligung am Jahreshaushalt des Bezirkes erfolgen zentral.  

4. Der Umgang mit den Bürgervorschlägen muss transparent und jederzeit für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. In Lichtenberg sind alle Zwischen- und Endergebnisse der Bürgerbeteiligung jederzeit im Internet (gesonderte Homepage zum Bürgerhaushalt) und in der lokalen Presse abrufbar. Im Internet und in gedruckter Form werden den Einwohnerinnen und Einwohnern die steuerbaren Produkte sowie die wichtigsten Grundsätze bezirklicher Haushaltsführung vorgestellt. Im Rahmen der dezentralen Einwohnerversammlungen wird eine Bürgerjury gewählt, die alle Vorschläge noch einmal prüft, eventuell miteinander verbindet und auch jene aussortiert, die aus planungsrechtlichen und Zuständigkeitsgründen nicht im Rahmen des bezirklichen Jahreshaushaltes realisiert werden können. Über die Gründe, die im Einzelfall zur Nichtbehandlung führen, wird in einer öffentlichen Einwohnerversammlung sowie im Internet detailliert und sachlich informiert. Alle Plenar- und Ausschussverhandlungen zum Haushalt und damit auch zum Umgang mit den Bürgervorschlägen sind öffentlich. Darüber hinaus gibt die Geschäftsordnung der Lichtenberger BVV den Einwohnerinnen und Einwohnern zu günstigen Bedingungen das Rede- und Mitberatungsrecht. Gegenwärtig wird geprüft, ob für die Unterstützungsvoten zu den einzelnen Vorschlägen nicht ein Familienstimmrecht eingeführt werden sollte, um die Generationengerechtigkeit stärker zu unterstützen.    

5. Es darf keine unüberwindbaren Hürden für die Einwohnerbeteiligung geben. In Lichtenberg können alle Einwohnerinnen und Einwohner ab dem 14. Lebensjahr teilnehmen, die im Bezirk wohnen (Haupt- oder Nebenwohnsitz) oder hier arbeiten. Damit ist gesichert, dass einer durchaus vorhandenen Interessenvielfalt Rechnung getragen wird.

6. Alle Schritte des Bürgerhaushaltes müssen mit verträglichem Kosten- und Personalaufwand vollzogen werden. Nachdem der Bürgerhaushalt 2007 mit ca. 100.000 Euro als Pilot durch den Senat finanziert worden ist, konnte bereits der zweite Bürgerhaushalt – der für das Jahr 2008 – im Rahmen des ohnehin bestehenden Finanz- und Stadtteilmanagements, in öffentlichen Räumen des Bezirkes sowie mit einem Sachaufwand (Druckerzeugnisse, Internet, Postsendungen) von maximal 15.000 Euro realisiert werden, und die sollten – wie die Bezirksbürgermeisterin Christina Emmrich (Linkspartei) erklärte – bei einem Jahreshaushalt von 500 Millionen Euro pro Bezirk aufzutreiben sein.   

Bürgerhaushalte brechen mit dem bisherigen Prinzip, dass allein die Politik mit den jeweiligen Interessengruppen kommuniziert, sondern es findet ein ergebnisorientierter Dialog zwischen Politik und Gesellschaft – und das ist etwas anderes als die Interessengruppen – statt. Deshalb zeichnen sich Bürgerhaushalte in der Regel durch eine hohe Problemkompetenz sowie durch eine sehr große öffentliche Akzeptanz aus. Gerade deshalb hat die Weltbank all jenen Kommunen, die über einen Bürgerhaushalt verfügen, eine hohe Kreditwürdigkeit zugesprochen. 

Link zu www.buergerhaushalt-lichtenberg.de 

